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A Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

A 1 
Irmgard und Dr. Günter Oppermann vom 24.03.2014 
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Stellungnahme der Verwaltung 
zu 1. 
In den allgemeinen Wohngebieten werden mindestens 12 öffentliche 
Parkplätze für den Besucherverkehr festgesetzt, darüber hinaus sind 
nach konkreter Ausbauplanung weitere möglich.  
Je privates Wohngebäude werden 2 Abstellmöglichkeiten (Garage und 
Stellplatz) festgesetzt. 
Für die Kindertagesstätte sind entsprechend des im Verkehrsgutachten 
ermittelten Bedarfs 12 Stellplätze für Beschäftigte und 12 Stellplätze für 
Besucher vorhanden.  
Die Rettungswache/Feuerwehr erhält 19 Stellplätze für Beschäftigte 
und Besucher. Diese Zahlen entsprechen den ermittelten Bedarfen und 
stellen sicher, dass kein zusätzlicher Parkdruck entsteht.  
Während der Bauphase kann es zu Engpässen gekommen sein, jedoch 
ist das verbotswidrige Abstellen von Fahrzeugen im Straßenraum auch 
dann nicht zu tolerieren und ist mit Mitteln der Bauleitplanung nicht zu 
verhindern. 
zu 2. 
Im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplans soll die Straße „Am 
Steinberg“ eine Straßenbreite von 6,00 m erhalten. Bei dieser Breite ist 
der Begegnungsverkehr Bus/Bus bzw. Lkw/Lkw bei verminderter Ge-
schwindigkeit (Tempo 30) möglich.  
Dies entspricht den Zielen des Bebauungsplans zur Steigerung der 
Aufenthaltsqualität und zur Verminderung der Lärmbelastung, die Ge-
schwindigkeit auf der Straße „Am Steinberg“ zu reduzieren.  
Die Verkehrsflächen innerhalb des neuen Wohngebiets sind so ausrei-
chend bemessen, dass sie von allen Anlieferungs- und Versorgungs-
fahrzeugen einschließlich der Feuerwehr befahren werden können.  

zu 3. 
Die Verkehrsfläche der Straße „Am Steinberg“ wurde so dimensioniert 
festgesetzt, dass zum einen bis auf Höhe der nördlichen Grenze des 
Flurstücks 138 die Anlage des dort fehlenden Gehwegs auf der Ostsei-
te sowie die Verbreiterung des vorhandenen Gehwegs auf der Westsei-
te möglich sind und zum anderen eine durchgängige Verbreiterungs-
möglichkeit der Straßenverkehrsfläche bis zur Einmündung der Stein-
bücheler Straße gegeben ist. 

zu 4. 
Durch die deutliche Reduzierung des Plangebiets gegenüber früheren 
Planungen und durch den hohen Anteil an Ausgleichsflächen, wird nur 
ein sehr kleiner Anteil des heutigen Freiraums zu Baugebieten umge-
nutzt.  
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Diese Umnutzung ist schon mit der Flächennutzungsplanung im Jahr 
2006 vorbereitet worden, in der der zukünftige Wohnbedarf für Stadttei-
le ermittelt wurde. Die östlichen Flächen an der nur einseitig angebau-
ten Straße „Am Steinberg“ wurden bereits damals als mögliche Ent-
wicklungsbereiche erkannt, da hier erhebliche Einsparungen an Er-
schließungsaufwendungen und gleichzeitig an Flächenverbrauch mög-
lich sind. Dieses entspricht dem Gebot des kosten- und flächensparen-
den Bauens.  
Die zentrale Ansiedlung der wohnbegleitenden Infrastrukturnutzungen 
(Kita und Rettungswache) ist ein städtebauliches Gebot und ebenfalls 
in möglichst flächensparender (mehrgeschossiger) Bauweise erfolgt. 
Die Wohngebiete sind mit kompakten Bauformen versehen, die Er-
schließungsflächen sind minimiert. 
Die Reduzierung der Flächen für den Nahrungserwerb von Greifvögeln 
(Steinkauz) wurde im Rahmen der artenschutzrechtlichen Untersu-
chung zum Bebauungsplan thematisiert und durch den Fachgutachter 
als nicht bedenklich eingestuft, soweit durch dargestellte Maßnahmen 
(Feldgehölze, Hecken, Streuobstgehölze etc.) die Lebensraumfunktio-
nen im Rahmen des Bebauungsplans für den Steinkauz – und damit 
auch für die übrigen festgestellten planungsrelevanten Arten – gesichert 
werden. Dieses ist im Bebauungsplan durch die Festsetzungen der 
Ausgleichsmaßnahmen erfolgt. Die Untere Landschaftsbehörde hat die 
Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Untersuchung anerkannt und 
den Maßnahmen zugestimmt. 
Zu „Alternative“:  
Das zur Bebauung vorgeschlagene Grundstück außerhalb des Bebau-
ungsplanes ist im FNP als Wohnbauland dargestellt. Es befindet sich in 
Privatbesitz und würde ein Bebauungsplanverfahren zur Realisierung 
bedingen. 
Durch den Bau der öffentlichen Gebäude in moderner Architekturspra-
che kann man bereits heute eine deutliche städtebauliche Aufwertung 
im Bereich Am Steinberg erkennen. Vermarktungsschwierigkeiten für 
die Wohngebiete sind aus heutiger Sicht nicht zu erwarten. 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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A 2 
Gerd-Jochen Sturm vom April 2014 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
zu 1. 
Der Bebauungsplan setzt für die Wohngebiete teilweise zwingend bzw. 
maximal 2 Vollgeschosse und ausschließlich Flachdächer fest. Dies 
entspricht der in der Bürgerbeteiligung gemachten Aussage.  
Die maximale Gebäudehöhe wird durch textliche Festsetzung auf 
10,5 Meter über natürlicher Geländeoberfläche (ermittelt über 4 Gebäu-
de-Eckpunkte) festgesetzt. 
Aus diesen Festsetzungen ergibt sich, dass neben den 2 Vollgeschos-
sen nur noch als Dachgeschoss ein Staffelgeschoss (kein Vollge-
schoss) zulässig wäre. Dieses muss von den Außenwänden zurückge-
setzt sein und darf höchstens Zweidrittel der Grundfläche des darunter-
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liegenden Geschosses haben. Die festgesetzte maximale Gebäudehö-
he darf nicht überschritten werden.  
Die gewählte maximale Gebäudehöhe entspricht in etwa der Firsthöhe, 
die ein Gebäude mit 2 Vollgeschossen und einem üblichen Satteldach 
von 35 bis 45 Grad Dachneigung hätte. 
Durch die Festsetzungen ist sowohl die Einbindung in die Nachbar-
schaft als auch die für die Bauform übliche Baumasse sichergestellt. 
Eine Beeinträchtigung des Ortsbilds oder der Nachbarschaft ist ausge-
schlossen. 
zu 2. 
Im Zuge der Umsetzung des B-Plans soll die Straße „Am Steinberg“ 
eine Straßenbreite von 6,00 m erhalten. Bei dieser Breite ist der Be-
gegnungsverkehr Bus/Bus bzw. Lkw/Lkw bei verminderter Geschwin-
digkeit (Tempo 30) möglich. Dies entspricht den Zielen des Bebau-
ungsplans zur Steigerung der Aufenthaltsqualität und zur Verminderung 
der Lärmbelastung, die Geschwindigkeit auf der Straße „Am Steinberg“ 
zu reduzieren.  
Die Verkehrsfläche der Straße „Am Steinberg“ wurde so dimensioniert 
festgesetzt, dass zum einen bis auf Höhe der nördlichen Grenze des 
Flurstücks 138 die Anlage des dort fehlenden Gehwegs auf der Ostsei-
te und die Verbreiterung des vorhandenen Gehwegs auf der Westseite 
möglich sind und zum anderen eine durchgängige Verbreiterungsmög-
lichkeit der Straßenverkehrsfläche bis zur Einmündung der Steinbüche-
ler Straße gegeben ist. 

In den allgemeinen Wohngebieten werden mindestens 12 öffentliche 
Parkplätze für den Besucherverkehr festgesetzt, darüber hinaus sind 
nach konkreter Ausbauplanung weitere möglich. Je privates Wohnge-
bäude werden 2 Abstellmöglichkeiten (Garage und Stellplatz) festge-
setzt. 
Für die Kindertagesstätte sind entsprechend des im Verkehrsgutachten 
ermittelten Bedarfs 12 Stellplätze für Beschäftigte und 12 Stellplätze für 
Besucher vorhanden.  
Die Rettungswache/Feuerwehr erhält 19 Stellplätze für Beschäftigte 
und Besucher.  
Diese Zahlen entsprechen den ermittelten Bedarfen und stellen sicher, 
dass kein zusätzlicher Parkdruck entsteht.  
Der Wegfall von Stellplätzen des Parkhauses an der Albert-Schweitzer-
Straße (außerhalb des Plangebiets) hat nicht zur Verschlechterung der 
Parksituation geführt. Auch nach Abbruch verfügte die Wohnanlage 
über ausreichend notwendige Stellplätze. Zusätzlich besteht eine Bau-
genehmigung für 52 offene Stellplätze an Stelle der Garage. Der Bau 
der Stellplätze ist Anfang Juli 2014 bereits kurz vor der Fertigstellung. 
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Nach Fertigstellung werden mehr Stellplätze als bauordnungsrechtlich 
notwendig vorhanden sein. 
zu 3. 
Alle relevanten Fachgutachten stehen im Rahmen der öffentlichen Aus-
legung zu jedermanns Einsicht bei der Fachverwaltung der Stadt  
Leverkusen zur Verfügung. Auf Wunsch werden durch die Mitarbeiter 
die Inhalte erläutert.  
Das Einstellen auf die Homepage der Stadt ist nicht bei allen Planver-
fahren üblich und auch nicht erforderlich. Je nach Datei-Größe ist es zz. 
auch technisch noch nicht möglich. Gleichwohl wird diese Vorgehens-
weise für zukünftige Planverfahren geprüft. 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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A 3 Martina Sturm vom April 2014 
A 4 Heinz-Dieter Sempert vom 07.04.2014 
A 5 Thomas Schneider vom 07.04.2014 
A 6 Benedikt Rees vom 07.04.2014 
A 7Christiane Grice vom 07.04.2014 
A 8 Ihno Kellermann vom April 2014 
A 9 Ina Schillings vom April 2014 
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A 11 Stephanie Bogun vom April 2014 
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A 13 Robert Brandenburger vom April 2014 
A 14 Lucienne Bogun vom April 2014 
A 15 Dieter Schwiese vom April 2014 
A 16 Gerd Haase vom April 2014 
A 17 Marie-Luise Haase vom April 2014 
A 18 Michael Lamczyk vom April 2014 
A 19 André Klaus vom April 2014 
A 20 Bernhard Claus vom April 2014 
A 21 Brigitte Hause vom April 2014 
A 22 Julia Fattore vom April 2014 
A 23 Sabine Krämer vom April 2014 
A 24 Frank Köhnlein vom April 2014 
A 25 Alexander Gernhardt vom April 2014 
A 26 Horst Buchwald vom 6. April 2014 
A 27 Ursula Buchwald vom April 2014 
A 28 Kathrin Vesper vom April 2014 
A 29 Monika Schlickwei vom April 2014 
A 30 Raman Behrendt vom April 2014 
A 31 David Behre vom April 2014 
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A 36 Irmtraud Boldt vom 6. April 2014 
A 37 Ute Pfeffer-Frohnert vom April 2014 
A 38 Anja Wagner vom April 2014 
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Stellungnahme der Verwaltung 
Die eingereichten Stellungnahmen sind inhalts- und wortgleich (Kopie 
mit jeweils eigener Anschrift) mit der Stellungnahme A 2 Gerd-Jochen 
Sturm. 
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu A 2 wird verwiesen. 
Den Bürgern und Bürgerinnen wird das Ergebnis der Abwägung zur 
Stellungnahme A 2 gleichlautend einzeln mitgeteilt. 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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B Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange 
Behörde 1  
Bezirksregierung Düsseldorf, Kampfmittelbeseitigungsdienst  
vom 06.03.2014 
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Stellungnahme der Verwaltung 
Auf einer Teilfläche (= Gelände der Rettungswache/Kita) hat eine 
Kampfmittelräumung stattgefunden. Für den restlichen Geltungsbereich 
kann der Kampfmittelverdacht nicht ausgeschlossen werden. Daher 
enthält der Bebauungsplan folgenden Hinweis: 
Gemäß Erkenntnis des Kampfmittelbeseitigungsdienstes NRW kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass Kampfmittel im Boden vorhanden 
sind. Es wird empfohlen, vor Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen 
Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen etc. eine Sicher-
heitsüberprüfung durchzuführen. Sämtliche Arbeiten sind mit Vorsicht 
durchzuführen. Sie sind sofort einzustellen, sobald im Boden auf Wi-
derstand gestoßen wird. In diesem Falle ist umgehend die Ordnungs-
behörde, die nächstgelegene Polizeidienststelle oder der Kampfmittel-
beseitigungsdienst NRW zu benachrichtigen. 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
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Behörde 2  
Deutsche Telekom Technik GmbH, Bochum vom 12.03.2014 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
Die Stellungnahme verweist auf die folgende Stellungnahme vom 
15.08.2012: 
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Stellungnahme vom 15.08.2012 

 
Stellungnahme der Verwaltung 
Die Telekom Technik GmbH wird über den Beginn von Erschließungs-
arbeiten rechtzeitig informiert. 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 



Behörde 3 
Polizeipräsidium Köln vom 26.03.2014  

 
Stellungnahme der Verwaltung 
Die Checkliste zur städtebaulichen Kriminalprävention wird Investoren, 
Bauträgern, Architekten und Bauherrn zur Kenntnis gegeben, auf das 
kostenlose Beratungsangebot der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle 
wird hingewiesen. 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Behörde 4 
Geologischer Dienst NRW, Landesbetrieb vom 26.03.2014 
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Stellungnahme der Verwaltung 
Das Plangebiet liegt in der Erdbebenzone 0, besondere Maßnahmen 
müssen nicht getroffen werden. 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Behörde 5 
Wupperverband vom 27.03.2014 

 
Stellungnahme der Verwaltung 
Die Stellungnahme verweist auf die folgende Stellungnahme vom 
10.07.2012: 
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Stellungnahme vom 10.07.2012 

 
Stellungnahme der Verwaltung 
Die Problematik der Entwässerung ist bekannt und Gegenstand von 
Untersuchungen und Abstimmungen aller zuständigen Beteiligten. 
Die äußere Erschließung des Bebauungsplanes ist hinsichtlich der 
Entwässerung schwierig, aber technisch möglich. Vor Abschluss des 
Erschließungsvertrages müssen die Maßnahmen abgeklärt werden, wie 
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z. B. zusätzlicher Kanalstauraum oder die Optimierung der Drosselung 
des Regenrückhaltebeckens An der Lichtenburg. Zusätzlich können 
ggf. weitere technische Umbauarbeiten am Driescher Bach (außerhalb 
des Plangebietes) notwendig werden. 
Die Technischen Betriebe der Stadt Leverkusen AöR (TBL) haben zum 
Bebauungsplan unter B 6 ebenfalls Stellung genommen: 
Es sind neue Schmutzwasserkanäle zu bauen. Bei den TBL stehen für 
die äußere Erschließung Mittel mit dem Projekt PK 702.0.697 – Am 
Steinberg Erschließung B-Plan 183/III, SW Mittel für die Planung und 
den Bau von SW-Kanälen ab 2015 zur Verfügung.  
Aufgrund der umfangreichen Voruntersuchung wurde deutlich, dass 
eine ortsnahe Versickerung von Niederschlagswasser nicht möglich ist. 
Demnach ist das komplett anfallende Niederschlagswasser abzuleiten 
und entsprechend sind RW-Kanäle zu bauen.  
Das Niederschlagswasser soll in den Driescher Bach bzw. in das Re-
genrückhaltebecken „An der Lichtenburg“ abgeleitet werden. Bei den 
TBL stehen für die äußere Erschließung Mittel mit dem Projekt PK 
702.3.005 – Am Steinberg B-Plan 183/III Mittel für die Planung und den 
Bau von RW-Kanälen ab 2015 zur Verfügung.  
Es sind auch die Belange des Erlasses des Landes NRW zu "Anforde-
rungen an die Niederschlagswasserentwässerung im Trennverfahren" 
zu berücksichtigen, wobei davon auszugehen ist, dass auf Grund der 
Struktur der Bebauung keine Vorbehandlung des Niederschlagswas-
sers nötig wird. Bei den TBL stehen für die Niederschlagswasserbe-
handlung Mittel mit dem Projekt PK 702.4.050 – Am Steinberg (24.46) 
RW-Einleitung Mittel für die Planung und den Bau von SW-Kanälen ab 
2015 zur Verfügung. 
Aufgrund dieses Sachstandes betrachten die TBL die Entwässerung 
des Plangebiets als gesichert. 
Bei der weiteren technischen Planung erfolgt selbstverständlich die Be-
teiligung und Abstimmung des Wupperverbands und der Unteren Was-
serbehörde. 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Behörde 6 
Technische Betriebe der Stadt Leverkusen AöR vom 04.04.2014 
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Stellungnahme der Verwaltung 
Die Begründung zum Bebauungsplan wird an den dargestellten Sach-
verhalt redaktionell angepasst. 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme der Verwaltung 
Ob und wieweit innerhalb des Gebäudes noch eine genehmigte ge-
werbliche Nutzung ausgeübt wird, ist zurzeit nicht feststellbar. Die bis-
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herige genehmigte Nutzung als Einzelhandel erscheint jedoch nicht 
ausgeübt zu werden (Stand 07.07.2014).  
Die Begründung zum Bebauungsplan verweist ausdrücklich auf die 
möglichen gewerblichen Nutzungen im allgemeinen Wohngebiet:  
„Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO) dienen vorwiegend dem Woh-
nen. Darüber hinaus sind weitere, das Wohnumfeld ergänzende Nut-
zungen zulässig, die der Versorgung des Gebiets dienen wie z. B. Lä-
den, Gastronomie, nicht störende Handwerksbetriebe. Auch wenn das 
Entwurfskonzept keinen ausdrücklichen Standort für solche Nutzungen 
vorgibt, ist es denkbar und möglich, dass sich entlang der Straße „Am 
Steinberg“, wie im südlichen Bestandsbereich ursprünglich vorhanden, 
kleinere Läden, Handwerker oder Dienstleistungen im Zusammenhang 
mit Wohnen ansiedeln.“  

Sollten die ursprünglichen Nutzungen wieder aufgenommen werden, ist 
es bauordnungsrechtlich zu prüfen, inwieweit für diese Nutzungen Ge-
nehmigungen oder Bestandschutz vorliegt oder ob Nutzungsänderun-
gen beantragt werden müssen. Die Zulässigkeit von neuen Nutzungen 
oder Nutzungen die einem eventuellen Bestandschutz nicht unterliegen, 
sind unter dem Aspekt der bauplanungsrechtlichen Ausweisung des 
allgemeinen Wohngebiets zu prüfen.  
Festsetzungen für Maßnahmen des passiven Lärmschutzes entbehren 
im derzeitigen Zustand der Grundlage und sind im Übrigen für Schutz 
gegen Gewerbelärm planungsrechtlich nicht zulässig. Hier ist das Prin-
zip des aktiven Lärmschutzes an der Lärmquelle auf der Grundlage der 
Technischen Anweisung Lärm (TA-Lärm) anzuwenden. Die im Bebau-
ungsplan festgesetzten Lärmpegelbereiche beziehen sich ausschließ-
lich auf den Verkehrslärm und haben ebenfalls keinen Belang beim 
Immissionsschutz für Gewerbelärm. 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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Behörde 8 
BUND Leverkusen vom 07.04.2014 
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Stellungnahme der Verwaltung 
Klarstellung: 
Es handelt sich um die erste Auslegung, nicht um eine erneute Ausle-
gung. 
zu 1. 
Die Reduzierung der Flächen für den Nahrungserwerb wurde im Rah-
men der artenschutzrechtlichen Untersuchung zum Bebauungsplan 
thematisiert und durch den Fachgutachter als nicht bedenklich einge-
stuft, soweit durch dargestellte Maßnahmen (Feldgehölze, Hecken, 
Streuobstgehölze etc.) die Lebensraumfunktionen im Rahmen des Be-
bauungsplans für den Steinkauz – und damit auch für die übrigen fest-
gestellten planungsrelevanten Arten – gesichert werden. Die Untere 
Landschaftsbehörde hat die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Un-
tersuchung anerkannt und den Maßnahmen zugestimmt. 
Zu 1.1 
Die Straße „Am Steinberg“ weist im Bestand eine durchschnittliche Be-
lastung von über 3.100 Kfz/24 Stunden aus. Die bestehende allgemeine 
Verkehrsbelastung kann nicht dem Bebauungsplan angelastet werden. 
Die Verkehrszunahme aus den Inhalten der Bebauungsplanung heraus 
ist mit ca. 250 Kfz-Fahrten/Tag für das Wohngebiet (mit 34 Einfamilien-
häusern) überschaubar. Die zusätzliche Verkehrsfrequenz für den Kin-
dergarten und die Rettungswache liegen bei ca. 220 Kfz-Fahrten/Tag. 
Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung zum Verkehrslärm 
wurden die Lärmwerte tags und nachts ermittelt. An den in unmittelba-
rer Nähe zur Straße liegenden Fassaden werden die Tag/Nacht-Werte 
für das allgemeine Wohngebiet überschritten. Jedoch liegen die ermit-
telten Pegelwerte schon im Abstand von ca. 60 m von der Fahrbahn bei 
tags zwischen 40 und 45 dB(A) und nachts bei 30 bis 35 dB(A). Für die 
hier ausgewiesenen Maßnahmenflächen kann also nicht von einer 
Lärmbelastung gesprochen werden. Diese Werte stellen den üblichen 
Pegel von Stadtrandlagen dar. Belegte Erkenntnisse von Verkehrslärm 
in der ermittelten Höhe als Beeinträchtigung des Habitats Steinkauz 
oder der weiteren Avifauna liegen nicht vor und werden auch durch die 
Stellungnahme des BUND nicht erbracht. 
Die (umfassende) Untersuchung der Vegetation für die artenschutz-
rechtliche Untersuchung erfolgte in Abstimmung mit der Unteren Land-
schaftsbehörde nicht, da der von der Bebauung betroffene Raum über-
wiegend als intensivere Weide genutzt wurde. 
Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Untersuchung sind planungsre-
levante Vogelarten sowie Amphibien und Reptilien aufgenommen wor-
den. Der Untersuchung von Fledermäusen wurde ein eigenes Kapitel 
gewidmet.  
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zu 1.2 
Es ist keine permanente Beleuchtung der Freianlagen des Kindergar-
tens vorgesehen und auch nicht sinnvoll. Eine Beleuchtung der Außen-
anlagen der Rettungswache ist aus sicherheitstechnischen Gründen 
während der Betriebszeiten (24 h) notwendig. Hier ist die Sicherheit der 
Beschäftigten höher zu werten, als die mögliche Beeinträchtigung der 
Avifauna. Beleuchtungen im Inneren der Gebäude haben einen wesent-
lich geringeren Störfaktor. Die Beleuchtung der Straßen ist teilweise 
vorhanden.  
Belegte Erkenntnisse einer normalen Straßenbeleuchtung als Beein-
trächtigung des Habitats Steinkauz liegen nicht vor und werden auch 
durch die Stellungnahme des BUND nicht erbracht. 
Gleichwohl ist angestrebt, im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages 
für die zukünftigen Wohnquartiere Regelungen zur Avifauna schonen-
den Beleuchtung (monochromatische Niederdrucklampen oder Dioden-
licht) aufzunehmen. 
zu 1.2.1 
Die Aussage, dass auf der Straße „Am Steinberg“ der PKW- und 
Schwerlastverkehr extrem zunehmen würde, ist nicht zutreffend. Die 
Straße „Am Steinberg“ weist im Bestand eine durchschnittliche Belas-
tung von über 3.100 Kfz/24 Stunden aus.  
Die Verkehrszunahme aus den Inhalten der Bebauungsplanung heraus 
ist mit ca. 250 Kfz-Fahrten/Tag für das Wohngebiet (mit 34 WE) über-
schaubar. Die zusätzliche Verkehrsfrequenz für den Kindergarten und 
die Feuerwehr liegen bei ca. 220 Kfz-Fahrten/Tag. 
Das sich aus der (bestehenden) Verkehrsbelastung ergebende Tö-
tungsrisiko für einzelne Individuen ist nicht durch Maßnahmen innerhalb 
der Bauleitplanung vermeidbar. Der zusätzliche Verkehr ist zudem nicht 
zu den Nacht- und/oder Dämmerungszeiten zu erwarten, eine wesentli-
che Verschärfung des heute bereits bestehenden Kollisionsrisikos ist 
nicht zu erwarten.  
Außerdem sieht das Konzept vor, das Nahrungsangebot auf der Aus-
gleichsfläche durch extensive Beweidung und biotopoptimierende Maß-
nahmen so zu optimieren, dass der Steinkauz im Umfeld der Lichten-
burg bleibt. Im Sinne der Konfliktvermeidung und des vorgezogenen 
Schutzes wird ab Juni 2014 der „Alt Steinbücheler Weg“ (außerhalb des 
Plangebiets) in der Zeit des Ausfliegens der Jungvögel gesperrt. 
zu 1.2.2 
Die vorhandenen negativen Auswirkungen der geplanten bzw. bereits 
realisierten Bebauung sind gemäß Fachgutachten des Sachverständi-
gen durch Maßnahmen zur Eingriffsvermeidung und Maßnahmen des 
Ausgleichs kompensierbar und dienen zur Stabilisierung des Stein-
kauzvorkommens. Das Konzept sieht vor, das Nahrungsangebot auf 
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der Ausgleichsfläche durch extensive Beweidung und biotopoptimie-
rende Maßnahmen zu optimieren. 
zu 1.3 
Die Ausgleichsfläche wird eingezäunt, um das Betreten zu verhindern. 
Das Fehlverhalten einzelner Menschen und/oder Hundebesitzer ist 
nicht auf das Bebauungsplangebiet beschränkt, es ist leider allerorten 
(auch in Naturschutzgebieten) anzutreffen. Dieses Problem ist mit pla-
nungsrechtlichen Mitteln nicht zu lösen.  
Die Finanzierung der Ausgleichsmaßnahmen ist im Rahmen des abzu-
schließenden Erschließungsvertrages bzw. im Rahmen der Baugeneh-
migungen gesichert, die eventuelle Beteiligung durch Wohnungsbauge-
sellschaften o. ä. ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung. 
Die Funktionsübernahme der 1,6 Hektar großen Ausgleichsfläche ist 
essentieller Bestandteil des Erhaltungskonzepts für den Steinkauz. Die 
Ausgleichsfläche wird eingezäunt und durch Schafe extensiv beweidet. 
Es gibt einen Schäfer, der sich zur Beweidung bereit erklärt hat. Sollte 
der Schäfer eines Tages an der Beweidung kein Interesse mehr haben 
und sollten auch keine anderen Interessenten gefunden werden, würde 
der Fachbereich Stadtgrün die Pflege der Fläche durch extensive Mahd 
übernehmen. Um die verbliebenen landwirtschaftlichen Flächen optima-
ler wirtschaftlich nutzbar zu machen, ist angestrebt, die städtischen 
Pachtflächen neu zu ordnen. Entsprechende Gespräche wurden bereits 
geführt. So ist sichergestellt, dass den Haupterwerbslandwirten kein 
Nachteil wiederfährt. 
zu 1.4 
Der Bebauungsplan bereitet in keiner Weise weitere Erschließungen 
oder Baugebiete vor. Planungen der 1970er Jahre sind nicht mehr Ge-
genstand der aktuellen Überlegungen der Stadt Leverkusen. Sie ent-
sprechen nicht dem gültigen Flächennutzungsplan. Die Planungen 
früherer Jahre (70er-80er) sahen an dieser Stelle mehrgeschossigen 
Geschosswohnungsbau im Stil des „Wohnparks Steinbüchel“ vor.  
Die nun aktuell geplanten Einfamilienhaus-Siedlungen stellen einen 
wesentlich behutsameren Umgang mit Natur und Landschaft bzw. 
Ortsbild dar. Im vorliegenden Bebauungsplan ist zum Schutz der ge-
schützten Arten das Plan- und Baugebiet gegenüber dem ursprüngli-
chen Aufstellungsbeschluss erheblich verkleinert worden. 
Der Wegfall von Stellplätzen des Parkhauses an der Albert-Schweitzer-
Straße hat nicht zur Verschlechterung der Parksituation geführt, auch 
nach Abbruch verfügte die Wohnanlage über ausreichend notwendige 
Stellplätze. Zusätzlich besteht eine Baugenehmigung für 52 offene 
Stellplätze an Stelle der Garage, der Bau der Stellplätze ist Anfang 
September 2014 bereits kurz vor der Fertigstellung. Nach Fertigstellung 
werden mehr Stellplätze als bauordnungsrechtlich notwendig vorhan-
den sein. 
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zu 1.5 
Das Handlungsprogramm Zukunft Wohnen in Leverkusen, 6. Auflage, 
2013 weist einen Bedarf an zusätzlicher Wohnbaufläche zweifelsfrei 
nach.  
Die Bevölkerung Leverkusens wird seit Jahren durchschnittlich älter. 
Dieser Prozess wird sich auch in Zukunft fortsetzen. Der angenommene 
jährliche Pro-Kopf-Wohnflächenzuwachs könnte aufgrund einer immer 
stärker wirksam werdenden demografischen Entwicklung mit einer er-
heblichen Zunahme von Singlehaushalten aufgrund der Alterung noch 
höher ausfallen und damit den Bedarf an Wohnflächen noch steigern. 
Um den demografischen Wandel in seiner Geschwindigkeit zu brem-
sen, sollen mit Baulandangeboten Entwicklungsspielräume geschaffen 
werden, damit „junge Haushalte“ Immobilien erwerben können und in 
der Stadt bleiben bzw. aufgrund des Angebots nach Leverkusen zie-
hen.  

Wenn die Stadt Leverkusen die heutige Einwohnerzahl bis zum Jahr 
2020 halten will bzw. sogar leicht wächst, muss sie als Wohnstandort 
attraktiver werden und zielgruppenorientiert Wohnangebote schaffen. 
"Leverkusen soll als attraktiver Wohnstandort in der Region gestärkt 
werden und dadurch die Bevölkerungsentwicklung stabil halten. Dem 
Abwanderungstrend, insbesondere junger Familien, soll entgegenge-
wirkt werden“ (vgl. Handlungsprogramm Wohnen sowie Erläuterungs-
bericht FNP). Durch ein entsprechendes Angebot versucht Leverkusen, 
Haushalte mit Eigentumswünschen in der Stadt zu halten.  

Das neue Wohnbaugebiet ist deshalb von großer Bedeutung für die 
weitere Entwicklung Leverkusens als Wohnstandort, zumal diese Flä-
chen durch die Stadt selbst kurzfristig für Erschließungsträger ausge-
schrieben und dem Markt zur Verfügung gestellt werden können. 
Die Konsolidierung des städtischen Haushalts ist als nachhaltiges Ziel 
für eine zukunftsfähige Stadt Leverkusen nicht in Frage zu stellen. 
zu 1.6 
Die öffentliche Grünfläche ist ein wesentlicher Bestandteil des ökologi-
schen Konzepts zur Minderung und Kompensation des Eingriffs durch 
die neue Bebauung. Die Festsetzung entspricht auch den Zielen des 
Flächennutzungsplanes sowie des Landschaftsplanes. Gleichzeitig ist 
die Fläche als Puffer zur Sicherung der für den Artenschutz wichtigen 
und hochwertigen Flächen (Bruthabitat Steinkauz) außerhalb des Plan-
gebiets. Dieser Aspekt führte ja bereits zu der Reduzierung der Bauflä-
chen und des ursprünglichen Plangebiets.  
Im Rahmen der ganzheitlichen Planung durch den landschaftspflegeri-
schen Begleitplan sind eine Vielzahl vom Maßnahmen vorgesehen, die 
die vorhandenen erhaltenswerten Bäume und Bewuchsstrukturen si-
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chern und ergänzen. Es entsteht so ein vielfältiger und hochwertiger 
Lebens- und Freiraum. 

Aus diesem Grunde ist es auch notwendig, Pachtverträge für Grabe-
landflächen zu kündigen. Auf diesen bestehen (nicht genehmigte) Nut-
zungen von Freizeiteinrichtungen (Kleingärten, Lauben u. ä.) im Frei-
raum. Die Verpachtung erfolgte zu sehr günstigen Pachtbedingungen 
an die jetzigen Nutzer. Gestattet sind hier nur einjährige Pflanzungen. 
Im Laufe der Zeit entstanden dort stattdessen jedoch ungenehmigte 
Freizeitgärten mit den entsprechenden Aufbauten und Pflanzungen. 
Den heutigen Nutzern dieser Flächen wird an anderer Stelle im Ortsteil 
Flächenersatz als Grabeland angeboten werden.  

Die Aufgabe von intensiv genutzten Freizeitgärten dient zur Umsetzung 
von ökologisch wertvollen Ausgleichsflächen. Erhaltenswerte Bestände 
werden dabei geschont und integriert.  
Die Bestandsaufnahme des landschaftspflegerischen Begleitplans be-
zeichnet die Gärten nicht als naturnah. 
Das Vorkommen von Grünfröschen in einem Gartenteich (außerhalb 
des Plangebiets) ist bestätigt. Ob es sich um den planungsrelevanten 
Kleinen Wasserfrosch handelt, ist nicht bestätigt. Das Vorkommen des 
Kammmolchs in dem Teich ist ebenfalls nicht bestätigt. Wasserfrosch 
und Kammmolch sind eng an die Laichgewässer gebunden und haben 
nur einen geringen Aktionsraum um das Gewässer.  
Im Rahmen der Realisierung des Bebauungsplans werden vorhandene 
Freizeitgärten aufgegeben. Diese Flächen können auch den vorhande-
nen Amphibien zukünftig als Lebensraum dienen.  
Eine Betroffenheit von Fledermäusen durch das Konzept ist nicht er-
kennbar. Vielmehr ist vorgesehen, in dem älteren Baumbestand Tag-
quartiere für Fledermäuse anzubringen. Diese fehlen zurzeit. 
 
zu 2. 
Die Untere Landschaftsbehörde hat die Ergebnisse der artenschutz-
rechtlichen Untersuchung anerkannt und den Maßnahmen zugestimmt. 
Es besteht kein Verbotstatbestand im Sinne des Bundesnaturschutzge-
setzes, die Ausgleichsmaßnahmen sind nachhaltig und dauerhaft gesi-
chert. 
 
zu 3. 
Alle relevanten Fachgutachten stehen im Rahmen der öffentlichen Aus-
legung zu jedermanns Einsicht bei der Fachverwaltung der Stadt  
Leverkusen zur Verfügung. Auf Wunsch werden durch die Mitarbeiter 
die Inhalte erläutert.  
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Das Einstellen auf die Homepage der Stadt ist nicht bei allen Planver-
fahren üblich und auch nicht erforderlich. Je nach Datei-Größe ist es zz. 
auch technisch noch nicht möglich.  
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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